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E 2001 (D) 2/253

Notice du Chef du Bureau 
du contentieux du Département politique, R. Kohli

Bern, 2. Oktober 1941

NATIO N ALBAN K  
Goldtransport von New York nach der Schweiz.

I . Gegen wärtiger Goldbestand1.
In der Schweiz 690 Millionen Fr.

Hievon 180 Millionen Fr. Goldmünzen, 
die wegen der Ausprägung für inter
nationale Transaktionen ausscheiden.

In New York (=  200000 kg) 1040 Millionen Fr.
In London 600 Millionen Fr.

Total 2330 Millionen Fr.

II. Anwachsen der Dollarguthaben der Nationalbank.
Seit dem 12. Juni 1941 1 Million Dollars
Vom 1. Juni 1941 bis zum Freezing2 140 Millionen Dollars
Die Nationalbank hat nicht gezögert vom 1. bis zum 12. Juni 1941, d. h. in 

der kurzen Zeitspanne, als die schweizerische Finanzwelt die Sperre ihrer Gut
haben in den USA escomptierte, nicht weniger als 140 Millionen Dollars aufzu
nehmen.

Es werden der Schweizerischen Nationalbank beständig hohe Dollarbeträge 
angeboten. Sie sieht sich, zum Teil entgegen den dringenden Interessen der 
schweizerischen Wirtschaft, aus währungspolitischen Gründen ausserstande, 
die Dollarguthaben in den USA unbegrenzt anwachsen zu lassen. Wenn der ab
solute Zuwachs der Dollarguthaben seit dem 12. Juni pro Saldo nur eine Mil
lion Dollars erreicht, so ist dies vor allem einer ausserordentlichen einmaligen 
Abgabe von Dollars an einen schweizerischen Konzern, der seinen finanziellen 
Schwerpunkt nach den USA verlegt hat, zu verdanken. Die Nationalbank hat 
seit dem Freezing allein von der Bank of England 6V2 Millionen Dollars entge
gengenommen, um mit dem Gegenwert in Schweizer franken die Mittel zur Ver
fügung zu stellen, die es der Bank of England ermöglichten, im britischen Inter
esse liegende Zahlungen in der Schweiz auszuführen.

III. Abnahme des Goldbestandes in der Schweiz.
Während die Guthaben der Nationalbank in den USA beständig anwachsen, 

nimmt der Goldbestand der Nationalbank in der Schweiz ebenso kontinuierlich

1. Sur la Situation des réserves d ’or de la Banque nationale, cf. DDS, vol. 13, table m éthodi
que: IV.5. Trafic de l’or et des valeurs.
2. Décidé le 14 juin par le Président Roosevelt (cf. N° 58).
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Für den innern Markt, u. a. für industrielle Zwecke, musste die Schweiz seit 
dem Freezing fü r  60 Millionen Franken Gold abgeben. Der Anteil der USA am 
schweizerischen Golduhrenexport ist seit jeher und auch jetzt noch besonders 
gross.

(Erheblicher als der Verbrauch für den innern Markt ist der Abgang infolge 
der Notwendigkeit der Goldzessionen zur Zahlung der schweizerischen Im
porte. Insbesondere sind erhebliche Mengen Gold an Portugal, die Slowakei 
usw. abgetreten worden. Dieses Argument kann aber gegenüber den amerika
nischen Behörden nicht wohl ins Feld geführt werden, nachdem sie den Gold
export von New York nach Lissabon politisch als unerwünscht betrachten.)

IV. Begründung des Gesuches zur Heimnahme von 10000 kg Gold von New 
York nach der Schweiz.

Die Schweizerische Nationalbank kann weitere schweizerische Dollargutha
ben nur aufnehmen, wenn ihr ermöglicht wird, diesen Zuwachs an blockierten 
Guthaben in den USA durch die Heimnahme von Gold auszugleichen. Hiefür 
besteht eine absolute gesetzliche und währungspolitische Notwendigkeit. Das 
Bundesgesetz vom 7. April 19213 (revidiert am 20. Dezember 19294) schreibt 
in Artikel 19 die Golddeckung von mindestens 40% der im Umlauf befindli
chen Noten vor und zwar muss diese Mindestgolddeckung ausschliesslich in der 
Schweiz aufbewahrt werden5. Der Notenumlauf beträgt 2100 Millionen Fran
ken. Die gesetzlich vorgeschriebene Golddeckung in der Schweiz sollte somit 
840 Millionen Franken erreichen, während sie sich, wie aus Ziffer I hervorgeht, 
derzeit tatsächlich nur auf 690 Millionen beläuft. Die Nationalbank muss infol
gedessen dafür sorgen, dass sie die Golddeckung um 150 Millionen Franken, 
d. h. 30000 kg, vermehren kann. Wenn dies nicht bereits seit Monaten gesche
hen ist, so sind daran ausschliesslich die unsichern Transportverhältnisse 
schuld. Der Erwerb eigener Schiffe6 durch die Schweizerische Eidgenossen
schaft, die von New York direkt nach Genua fahren, ermöglicht ihr nunmehr, 
der gesetzlichen Golddeckungspflicht wieder nachzukommen. Die Schweiz hat 
schon vor Ausbruch des Krieges ein Transitabkommen mit Italien abgeschlos
sen7, das die freie Durchfuhr für die Schweiz bestimmter Sendungen durch 
Italien garantiert. Bei Kriegseintritt hat Italien der Schweiz die Zusicherung des 
freien Transits erneuert8. Diese staatsvertragliche Verpflichtung ist bis zum 
heutigen Tage strikte eingehalten worden. Die Schweizerische Regierung wird 
von der Italienischen Regierung für die freie Durchfuhr der Goldsendungen 
aus New York nach der Schweiz über Genua eine besondere Erklärung einho-

3. RO, 1921, vol. 37, p . 582.
4. RO, 1930, vol. 46, p. 98.
5. Cf. cependant le P V C F secret du 17 mai 1940 (DDS, vol. 13, N° 280): Art. 1. In Abwei
chung von Art. 19 des Bundesgesetzes über die Schweizerische Nationalbank vom 7. April 1921
ist die Nationalbank von der Pflicht enthoben, die gesetzliche Mindestmetalldeckung von 40% 
im Inland aufzubewahren. Art. 2. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.
6. Cf. N ° 22.
7. Accord paraphé à Rom e le 22 septembre et signé définitivement à Berne le 4 novembre 1939. 
Pour le texte de l ’accord, non publié, cf. DDS, vol. 13, annexe I au N° 198.
8. Cf. DDS, vol. 13, N ° 304.
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len, sobald die gesetzliche Zustimmung der Amerikanischen Regierung vor
liegt. Als erste Tranche wünscht die Schweizerische Nationalbank zunächst ein
mal einen Transport von 10000 kg heimzunehmen. Begehren um zwei weitere 
Transporte von je 10000 kg werden folgen, sobald der erste Transport ord
nungsgemäss abgewickelt ist. Auch nach der Durchführung der gesamten Ope
ration verbleiben immer noch 170000 kg Gold der Nationalbank in New York 
gegenüber alsdann 168 000 kg (jetzt 138 000 kg) in der Schweiz.
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E 6350 (B) 7/655

Le Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz, 
au Directeur général des Douanes, A. Gassmann

L  ZO Bern, 7. Oktober 1941

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben1 vom 20. v. M. betreffend die Frage der 
Durchfuhr von Kriegsmaterial über Schweizergebiet und beehren uns Ihnen 
mitzuteilen, dass wir ferner in den Besitz eines Schreibens2 der Nachrichten
abteilung des Armeekommandos gelangt sind, worin eine mündliche Bespre
chung der Angelegenheit unter Vertretern der verschiedenen Amtsstellen vor
geschlagen wird.

Von Ihren Ausführungen haben wir mit grosser Aufmerksamkeit Kenntnis 
genommen und daraus ersehen, dass eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der 
Behandlung der Durchfuhr von Kriegsmaterial besteht, ohne dass indessen 
irgendwelche konkrete Fälle eine administrative Entscheidung erheischen wür
den. Wir glauben deshalb, dass eine Notwendigkeit zu einer konferenziellen

1. E 2001 (D) 3/352. Cf. aussi la lettre de la D G  des D ouanes du 20 m ai 1941 en réponse à une 
dem ande du DPF. Pilet-G olaz communique verbalement ces renseignements à M. Kelly le 
25 mai, pu is Feldscher remercie le 29 mai 1941 la D G  des Douanes qui perm it de  répondre aux 
allégations britanniques d ’après lesquelles d’importantes quantités d’armes et de munitions 
emprunteraient cette ligne d’Allemagne en Italie (E 2001 (D) 3/352).
2. Signée p a r  W. Müller, cette lettre du Service de Renseignements et de Sécurité de l ’E M G  a 
le contenu suivant: Die Frage was für unseren Eisenbahntransitverkehr als Kriegsmaterial frem
der Mächte zu betrachten ist und in welchem Umfang solches Material durch die Schweiz trans
portiert werden darf, berührt die Armee, insbesondere unseren Sicherheitsdienst, in erhebli
chem Masse. Es ist vorauszusehen, dass bei Bekanntwerden des Transitverkehrs ausländischen  
Kriegsmaterials durch die Schweiz Sabotageakten gegen unsere wichtigsten Bahnanlagen aus
geführt werden. Dadurch wird eine bedrohliche Gefährdung der Sicherheit unseres Landes ent
stehen. Wir sind deshalb der Auffassung, dass entsprechend der Anregung der Oberzolldirek
tion dieser ganze Fragenkomplex in einer Konferenz behandelt werden muss und wir gestatten 
uns, Sie zu ersuchen, einen Vertreter des Sicherheitsdienstes im Armeekommando zu dieser 
Konferenz einzuladen (Lettre du 25 septem bre 1941, E 2001 (D) 3 /3 5 2 /
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